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Die neue CD-ROM „SGV. NRW.“, Stand 1. Januar 2005, ist Ende Februar erhältlich.

Neuerdings gibt es auch die CD-ROM „SMBl. NRW.“

Bestellformulare im Internet-Angebot.

Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verordnun-
gen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten Er-
lasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: http://sgv.im.nrw.de. Hingewiesen wird auf
den kostenlosen Service im Internet unter der genannten Adresse. Dort finden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: http://sgv.im.nrw.de, dort: kostenloser Service.
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Verordnung 

zur Ausführung des § 93 Abs. 2 Schulgesetz 
(VO zu § 93 Abs. 2 SchulG)

Vom 18. März 2005

Aufgrund des § 93 Abs. 2 Schulgesetz vom 15. Februar
2005 (GV. NRW. S. 102) wird im Einvernehmen mit dem
Finanzministerium sowie mit Zustimmung der für Schu-
len und für Haushalt und Finanzen zuständigen Land-
tagsausschüsse verordnet:

§ 1 

Wöchentliche Unterrichtsstunden
der Schülerinnen und Schüler

(1) Die wöchentlichen Unterrichtsstunden der Schüle-
rinnen und Schüler betragen in der Regel:

1. Allgemeinbildende Schulen

Klasse 1 19 bis 20

Klasse 2 21 bis 22

Klasse 3 23 bis 24

Klasse 4 24 bis 25

Klasse 5 28 bis 30

Klasse 6 28 bis 30

Klassen 7 und 8 29 bis 31

Klassen 9 und 10 30 bis 32

(In den Klassen 5 bis 10 
insgesamt 179)1

Jahrgangsstufe 11 30 bis 33

Jahrgangsstufen 12 und 13 28 bis 31

2. Berufskolleg

Berufsschule 9 bis 12

Berufsfachschule 29 bis 33
(einschl. fachpraktischen 
Unterrichts)

Fachschule 31 bis 35
(einschl. fachpraktischen 
Unterrichts)

Fachoberschule Klasse 11 12

Fachoberschule Klasse 12 32

Fachoberschule Klasse 12 B 
(Teilzeit) 13

Fachoberschulklasse 13 36.

Die Zahl der wöchentlichen Unterrichtsstunden der
Schülerinnen und Schüler der Grundschule sowie der
Förderschule, die dasselbe Bildungsziel wie die Grund-
schule anstreben, und der Schule für Kranke erhöht sich
in den Klassen 3 und 4 um jeweils zwei Stunden für das
Unterrichtsfach Englisch.

(2) Im Einzelnen ergeben sich die wöchentlichen
Unterrichtsstunden der Schülerinnen und Schüler im
Rahmen der in Absatz 1 festgesetzten Zahlen aus den
Ausbildungs- und Prüfungsordnungen nach § 52
SchulG, den vom Ministerium für Schule, Jugend und
Kinder erlassenen Richtlinien und Lehrplänen, den
Stundentafeln und den danach von der Schule aufzustel-
lenden Stundenplänen.

§ 2 

Wöchentliche Pflichtstunden
der Lehrerinnen und Lehrer

(1) Die Zahl der wöchentlichen Pflichtstunden der
Lehrerinnen und Lehrer beträgt in der Regel:

1. Grundschule 28

2. Hauptschule 28

3. Realschule 28

4. Gymnasium 25,5

5. Gesamtschule 25,5

6. Berufskolleg 25,5

7. Förderschule 27,5

8. Schule für Kranke 27,5

9. Weiterbildungskolleg

a) Abendrealschule 25

b) Abendgymnasium 22

c) Kolleg 22
(Institut zur Erlangung 
der Hochschulreife)

10. Studienkolleg für 
ausländische Studierende 22.

Die Zahl der wöchentlichen Pflichtstunden wird für
Lehrerinnen und Lehrer an den in den Nummern 4 bis 8
genannten Schulformen innerhalb eines Zeitraumes von
zwei Schuljahren jeweils für die Dauer eines Schuljahres
auf die volle Stundenzahl aufgerundet und für die Dauer
des folgenden Schuljahres auf die volle Stundenzahl ab-
gerundet.

(2) Die Zahl der wöchentlichen Pflichtstunden nach
Absatz 1 wird aus Altersgründen ermäßigt vom Beginn
des Schuljahres an,

1. das auf die Vollendung des 55. Lebensjahres folgt,

a) bei Vollzeitbeschäftigung 
nach Absatz 1 um 1 Stunde,

b) bei einer Beschäftigung im 
Umfang von mindestens 50 v. H. um 0,5 Stunden,

2. das auf die Vollendung des 60. Lebensjahres folgt,

a) bei Vollzeitbeschäftigung 
nach Absatz 1 um 3 Stunden,

b) bei einer Beschäftigung im 
Umfang von mindestens 75 v. H. um 2 Stunden,

c) bei einer Beschäftigung im 
Umfang von mindestens 50 v. H. um 1,5 Stunden.

Für die Auf- und Abrundung von Stundenbruchteilen
auf ganze Stunden gilt Absatz 1 Satz 2 entsprechend.
Satz 1 gilt nicht für Lehrerinnen und Lehrer, die Alters-
teilzeit in Anspruch nehmen. Die Inanspruchnahme von
Altersteilzeit mit Beginn des Schuljahres, das auf die
Vollendung des 59. Lebensjahres folgt, setzt für Lehrerin-
nen und Lehrer im Beamtenverhältnis voraus, dass sie
auf die Ermäßigung nach Satz 1 Nr. 1 verzichtet haben.

(3) Die Zahl der wöchentlichen Pflichtstunden wird
für schwerbehinderte Lehrerinnen und Lehrer im Sinne
des Schwerbehindertenrechts (Sozialgesetzbuch IX) er-
mäßigt, bei einem Grad der Behinderung von

1. 50 oder mehr

a) bei Vollzeitbeschäftigung 
nach Absatz 1 um 2 Stunden,

b) bei einer Beschäftigung im 
Umfang von mindestens 50 v. H. um 1 Stunde,

2. 70 oder mehr

a) bei Vollzeitbeschäftigung 
nach Absatz 1 um 3 Stunden,

b) bei einer Beschäftigung im 
Umfang von mindestens 75 v. H. um 2 Stunden,

c) bei einer Beschäftigung im 
Umfang von mindestens 50 v. H. um 1,5 Stunden,

3. 90 oder mehr
a) bei Vollzeitbeschäftigung 

nach Absatz 1 um 4 Stunden,

b) bei einer Beschäftigung im 
Umfang von mindestens 75 v. H. um 3 Stunden,

c) bei einer Beschäftigung im 
Umfang von mindestens 50 v. H. um 2 Stunden.

Über die Regelermäßigung nach Satz 1 hinaus kann auf
Antrag die oder der zuständige Dienstvorgesetzte in
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zum 1. August 2005 in Kraft tretenden APO-S I bis zum Schuljahr
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besonderen Fällen die Zahl der wöchentlichen Pflicht-
stunden befristet ermäßigen, soweit die Art der Behinde-
rung dies im Hinblick auf die Unterrichtserteilung erfor-
dert, höchstens aber um vier weitere Stunden.

Für die Auf- und Abrundung von Stundenbruchteilen
auf ganze Stunden gilt Absatz 1 Satz 2 entsprechend.

(4) Die Zahl der wöchentlichen Pflichtstunden einer
Lehrerin oder eines Lehrers kann vorübergehend aus
schulorganisatorischen Gründen um bis zu sechs Stun-
den über- oder unterschritten werden. Eine Überschrei-
tung um mehr als zwei Stunden soll in der Regel nicht
ohne Zustimmung der betroffenen Lehrkraft erfolgen,
wenn sie über zwei Wochen hinaus andauert. Die zusätz-
lich oder weniger erteilten Unterrichtsstunden sind
innerhalb des Schuljahres auszugleichen, ausnahms-
weise im folgenden Schuljahr.

(5) Für die ständige Wahrnehmung besonderer schuli-
scher Aufgaben und zum Ausgleich besonderer unter-
richtlicher Belastungen können die Schulen über folgen-
de Anrechnungsstunden je Stelle (Grundstellen gemäß
§ 7 Abs. 1 zuzüglich Ganztagszuschlag gemäß § 9 Abs. 1)
verfügen:

Primarstufe:
Grundschule 0,2

Sekundarstufe I:
Hauptschule 0,6

Realschule 0,5

Gymnasium (Jahrgangsstufen 5 bis 10) 0,5

Gesamtschule (Jahrgangsstufen 5 bis 10) 0,5

Sekundarstufe II:
Gymnasium (Jahrgangsstufen 11 bis 13) 1,2

Gesamtschule (Jahrgangsstufen 11 bis 13) 1,2

Berufskolleg:
Berufsschule (einschl. Vorklasse zum 
Berufsgrundschuljahr und Berufsgrund-
schuljahr) 0,5

Fachschule 1

Berufsfachschule, Fachoberschule 1,2

Förderschule (alle Förderschwerpunkte) 0,4

Schule für Kranke 0,4

Weiterbildungskolleg 1.

Über Grundsätze für die Verteilung der Anrechnungs-
stunden entscheidet die Lehrerkonferenz auf Vorschlag
der Schulleiterin oder des Schulleiters. Die Verteilung
der Anrechnungsstunden im Einzelnen obliegt der
Schulleiterin oder dem Schulleiter unter Berücksichti-
gung der jeweiligen besonderen Inanspruchnahme der
Lehrerinnen und Lehrer, soweit sich diese nicht aus dem
Inhalt des Amtes ergibt.

(6) Das Ministerium für Schule, Jugend und Kinder
setzt im Einzelnen die wöchentlichen Pflichtstunden der
Lehrerinnen und Lehrer, der Schulleiterinnen und
Schulleiter sowie von deren ständigen Vertreterinnen
und Vertretern nach den pädagogischen, verwaltungsmä-
ßigen und persönlichen Erfordernissen im Einvernehmen
mit dem Finanzministerium fest.

(7) Die Ermäßigungen nach den Absätzen 2 und 3 blei-
ben unberührt, wenn die Zahl der Pflichtstunden nach
Absatz 1 und § 4 aufgrund eines Antrags auf Teilzeitbe-
schäftigung um nicht mehr als zwei Stunden verringert
wird.

§ 3 

Pflichtstunden-Bandbreite

(1) Eine unterschiedliche zeitliche Inanspruchnahme
von Lehrerinnen und Lehrern durch besondere schuli-
sche Aufgaben und besondere unterrichtliche Belastun-
gen soll in der Schule ausgeglichen werden. Soweit dies
im Einzelnen erforderlich ist und die besonderen Belas-
tungen sich nicht aus dem Inhalt des Amtes ergeben,
können die in § 2 Abs. 1 genannten Werte unterschritten
oder um bis zu drei Pflichtstunden überschritten wer-
den. Die Abweichungen müssen sich in der Schule insge-

samt ausgleichen. Die Verteilung der Anrechnungsstun-
den nach § 2 Abs. 5 ist zu berücksichtigen.

(2) Über Grundsätze für die Festlegung der individuel-
len Pflichtstundenzahl entscheidet die Lehrerkonferenz
auf Vorschlag der Schulleiterin oder des Schulleiters.
Die Entscheidung im Einzelnen trifft die Schulleiterin
oder der Schulleiter.

§ 4 

Zusätzliche wöchentliche Pflichtstunden
(Vorgriffsstunden)

(1) Die Zahl der wöchentlichen Pflichtstunden nach
§ 2 Abs. 1 erhöht sich bis zum Ende des ersten Schul-
halbjahres 2003/04 für Lehrerinnen und Lehrer, die vor
Beginn des jeweiligen Schuljahres das 30. Lebensjahr
vollendet, aber das 50. Lebensjahr noch nicht vollendet
haben, vorübergehend für einen Zeitraum von bis zu
sechs Jahren um eine Stunde.

(2) Der zeitliche Ausgleich für die zwischen dem ersten
Schulhalbjahr 1997/1998 und dem ersten Schulhalbjahr
2003/2004 geleisteten Vorgriffsstunden erfolgt durch Ab-
senkung der Pflichtstundenzahl schrittweise ab dem
Schuljahr 2008/09. Jeweils im elften Schuljahr nach dem
Ende eines Schuljahres, in dem Lehrerinnen und Lehrer
zur Leistung einer zusätzlichen Pflichtstunde auf der
Grundlage des Absatzes 1 verpflichtet waren, ermäßigt
sich ihre Pflichtstundenzahl nach § 2 Abs. 1 für einen
der Dauer der Leistung entsprechenden Zeitraum um ei-
ne Stunde.

§ 5 

Wöchentliche Pflichtstunden 
der Schulleiterinnen und Schulleiter 

(Schulleitungspauschale)

(1) Für die Aufgaben der Schulleitung steht jeder
Schule eine nach der Zahl ihrer Grundstellen (§ 7 Abs. 1)
und des Ganztagszuschlags (§ 9 Abs. 1) berechnete An-
rechnungspauschale (Schulleitungspauschale) zur Verfü-
gung. Sie beträgt sechs Wochenstunden zuzüglich 0,6
Wochenstunden je Stelle bis zur 35. Stelle und 0,2 Wo-
chenstunden für jede weitere Stelle. An Hauptschulen
erhöht sich die Schulleitungspauschale zusätzlich um 0,1
Wochenstunden je Stelle. An Gesamtschulen erhöht sich
die Schulleitungspauschale mit Rücksicht auf die beson-
deren Differenzierungsaufgaben zusätzlich um 0,25 Wo-
chenstunden je Stelle.

(2) An Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, För-
derschulen und Schulen für Kranke erhöht sich die
Schulleitungspauschale zusätzlich um zwei Wochenstun-
den je Schule.

§ 6 

Klassenbildungswerte

(1) Die Klassen werden auf der Grundlage von Klas-
senfrequenzrichtwerten, Klassenfrequenzhöchstwerten
und Klassenfrequenzmindestwerten sowie Bandbreiten
in der Regel als Jahrgangsklassen gebildet. Davon ab-
weichend wird die Schuleingangsphase in der Regel
jahrgangsübergreifend gebildet.

(2) Die Zahl der Schülerinnen und Schüler einer Klas-
se soll den Klassenfrequenzrichtwert nicht unterschrei-
ten. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler darf nicht
über dem Klassenfrequenzhöchstwert und nicht unter
dem Klassenfrequenzmindestwert (50 v.H. des Klassen-
frequenzhöchstwertes) liegen; geringfügige Abweichun-
gen können von der Schulleiterin oder dem Schulleiter
in besonderen Ausnahmefällen zugelassen werden. Da-
bei darf, soweit Bandbreiten vorgesehen sind, die Zahl
der Schülerinnen und Schüler einer Klasse nur insoweit
außerhalb der Bandbreite liegen, als der Durchschnitts-
wert der Jahrgangsstufe insgesamt innerhalb der Band-
breite liegt oder Ausnahmen nach den Absätzen 4 und 5
zugelassen sind.

(3) Die Zahl der von der Schule zu bildenden Klassen
(Klassenrichtzahl) ergibt sich dadurch, dass die Schüler-
zahl der Schule durch den jeweiligen Klassenfrequenz-
richtwert geteilt wird. Die Klassenrichtzahl darf nur in-
soweit überschritten werden, als nach dieser Verordnung
die Klassenbildung in den Jahrgangsstufen dies unum-
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gänglich erforderlich macht oder ausdrücklich zugelas-
sen ist.

(4) In der Grundschule und in der Hauptschule beträgt
der Klassenfrequenzrichtwert 24. Es gilt die Bandbreite
18 bis 30. In der Schuleingangsphase gelten die Werte
zur Klassenbildung für die eingerichteten Gruppen. In
der Grundschule kann eine Unterschreitung der Band-
breite bis auf den Mindestwert von 15 von der Schullei-
terin oder dem Schulleiter zugelassen werden, wenn die
vom Schulträger gemäß § 84 SchulG gebildeten Schul-
bezirke den Besuch einer anderen Schule derselben
Schulart ausschließen. In der Hauptschule kann eine
Überschreitung der Bandbreite um bis zu fünf Schüle-
rinnen oder Schüler von der Schulleiterin oder dem
Schulleiter zugelassen werden, wenn Schülerinnen oder
Schüler eine andere Schule derselben Schulart im Gebiet
des Schulträgers nicht in zumutbarer Weise erreichen
können. 

(5) In der Realschule und in den Jahrgangsstufen 5 bis
10 des Gymnasiums und der Gesamtschule beträgt der
Klassenfrequenzrichtwert 28. Es gelten folgende Band-
breiten:

a) bis dreizügig 26 bis 30

Diese Bandbreite kann um bis zu fünf Schülerinnen oder
Schüler überschritten werden. Eine Unterschreitung der
Bandbreite bis auf 18 ist zulässig, wenn Schülerinnen
oder Schüler eine andere Schule derselben Schulform im
Gebiet des Schulträgers nicht in zumutbarer Weise errei-
chen können.

b) ab vierzügig 27 bis 29

Diese Bandbreite kann um eine Schülerin oder einen
Schüler über- oder unterschritten werden. Soweit es im
Einzelfall zur Klassenbildung an einer Realschule oder
einem Gymnasium erforderlich ist, kann die Schulleite-
rin oder der Schulleiter eine Überschreitung oder Unter-
schreitung um eine weitere Schülerin oder einen weite-
ren Schüler zulassen. 

(6) Im Gebiet eines Schulträgers sollen in Schulen ei-
ner Schulform unter Beachtung des Klassenfrequenz-
richtwertes möglichst gleich starke Klassen gebildet
werden. Können an Grundschulen und Schulen der Se-
kundarstufe I aufgrund der Anmeldungen Klassen nicht
innerhalb der Bandbreiten gebildet werden, so koordi-
niert die Schulaufsichtsbehörde die Entscheidung der
Schulleitungen über die Aufnahme unter Beteiligung des
Schulträgers. Der Schulträger entscheidet im Rahmen
seiner Verantwortung für die Organisation des örtlichen
Schulwesens, an welchen Schulen die erforderlichen
Eingangsklassen gebildet werden.

(7) In der gymnasialen Oberstufe (Gymnasium, Ge-
samtschule) und in Bildungsgängen nach Anlage D zur
APO-BK beträgt der Klassenfrequenzrichtwert 19,5.
Grundkurse und Leistungskurse dürfen nur in dem Ma-
ße gebildet werden, dass die durchschnittliche Teilnehm-
erzahl dieser Kurse in den Jahrgangsstufen 11 bis 13
diesen Wert nicht unterschreitet.

(8) In den übrigen Schulstufen und Schulformen be-
tragen die Klassenfrequenzrichtwerte und Klassenfre-
quenzhöchstwerte:

Klassenfrequenz-
richtwert höchstwert

1. Berufskolleg

a) Allgemein 22 31

(Berufsschule, Berufsfach-
schule, Fachoberschule, 
Fachschule)

b) bei fachpraktischer 
Unterweisung

Berufsschule Theorie-
(Schülerinnen unterricht 26 29
oder Schüler fachprak-
ohne Ausbil- tische 
dungsvertrag/ Unter-
Arbeitsverhält- weisung
nis), 
Vorklasse zum 13 15
Berufsgrund-
schuljahr

Berufsgrund- Theorie-
schuljahr, unterricht 28 31

fachprak-
tische 

Berufsfach- Unter-
schule weisung 14 16

2. Förderschulen

Förderschwerpunkt Lernen 16 22

Förderschwerpunkt Sehen 
(Blinde) 10 13

Förderschwerpunkt Hören und 
Kommunikation (Gehörlose) 10 13

Förderschwerpunkt geistige 
Entwicklung 10 13

Förderschwerpunkt körperliche 
und motorische Entwicklung 10 13

Förderschwerpunkt emotionale 
und soziale Entwicklung 11 14

Förderschwerpunkt Sehen 
(Sehbehinderte) 11 14

Förderschwerpunkt Hören und 
Kommunikation (Schwerhörige) 11 14

Förderschwerpunkt Sprache 11 14

3. Schule für Kranke 10 13

4. Weiterbildungskolleg 20 25

Vorkurse 20 30.

§ 7 

Errechnung der Lehrerstellen

(1) Die Zahl der zur Deckung des normalen Unter-
richtsbedarfs erforderlichen Lehrerstellen ist in der
Weise zu errechnen, dass die Zahl der Schülerinnen und
Schüler durch die in § 8 Abs. 1 jeweils festgesetzte Rela-
tion „Schüler je Stelle“ (Zahl der Schüler je Lehrerstel-
le) geteilt wird (Grundstellenzahl). Bei der Zuweisung an
die Schulen werden die Lehrerstellen auf eine Dezimal-
stelle auf- oder abgerundet.

(2) Grundlage für die Ermittlung der Schülerzahl ist
zunächst die amtliche Schulstatistik nach dem Stand
vom 15. Oktober des vorangegangenen Schuljahres unter
Berücksichtigung der inzwischen eingetretenen sowie
der bis zu dem Stichtag 15. Oktober im laufenden Schul-
jahr vorausberechneten Änderungen. Maßgebend für die
endgültige Stellenberechnung ist die Schülerzahl zum
Stichtag 15. Oktober im laufenden Schuljahr.

(3) Im Rahmen der sich nach Absatz 1 Satz 1 für das
Land ergebenden Stellenzahl kann das Ministerium für
Schule, Jugend und Kinder bestimmen, dass bei der Er-
rechnung der Lehrerstellen für die einzelne Schule über
die Regelung in Absatz 1 Satz 2 hinaus auf ganze, halbe
oder über ganze Stellen hinweg auf halbe Stellen – 
höchstens bis zum Umfang einer Stelle – auf- oder abge-
rundet wird. Die für die Aufrundung nicht benötigten
Stellen sollen für besondere pädagogische oder schul-
übergreifende Aufgaben sowie unvorhergesehenen Be-
darf verwendet werden.

(4) Stellen, die im Landeshaushalt als künftig wegfal-
lend bezeichnet sind (Überhangstellen), sind zur Herstel-
lung gleichmäßiger Unterrichtsbedingungen nach päda-
gogischen und unterrichtsorganisatorischen Gesichts-
punkten zu verteilen.

§ 8 

Relationen „Schüler je Stelle“

(1) Die Relationen „Schüler je Stelle“ betragen nach
Maßgabe des Haushalts

1. Grundschule 25,3

2. Hauptschule 18,7

3. Realschule 21,9

4. Gymnasium

a) Klassen 5 bis 10 21,6

b) Jahrgangsstufen 11 bis 13 14,3
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5. Gesamtschule

a) Klassen 5 bis 10 19,9

b) Jahrgangsstufen 11 bis 13 14,3

6. Berufskolleg

a) Bildungsgänge der Berufsschule

– Fachklassen des dualen Systems, 
einfachqualifizierend 41,7

– Fachklassen des dualen Systems, 
doppelqualifizierend 38,4

– Klassen für Schülerinnen u. Schüler 
ohne Berufsausbildungsverhältnis 41,7

– Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr 16,2

– Berufsgrundschuljahr 16,2

b) Bildungsgänge der Berufsfachschule

– einjährig, berufliche Grundbildung 
(Voraussetzung: Fachoberschulreife) 16,2

– einjährig, berufliche Kenntnisse
(Voraussetzung: allgemeine Hochschulreife) 16,2

– zweijährig, berufliche Grundbildung 
und Fachoberschulreife 16,2

– zweijährig, berufliche Kenntnis und 
Fachhochschulreife 16,2

– zweijährig, Berufsabschluss nach 
Landesrecht und Fachoberschulreife 16,2

– zweijährig, Berufsabschluss nach 
Landesrecht 
(Voraussetzung: Hochschulreife) 16,2

– dreijährig, berufliche Kenntnisse und 
allgemeine Hochschulreife 14,3

– dreijährig, Berufsabschluss nach 
Landesrecht und Fachhochschulreife 
oder allgemeine Hochschulreife 14,3

c) Bildungsgänge der Fachoberschule

– einjährig, berufliche Kenntnisse und 
Fachhochschulreife (FOS 12 B) 14,3

– in zweijähriger Teilzeitform 38,4

– zweijährig, berufliche Kenntnisse und 
Fachhochschulreife (FOS 11, 12)

– Klasse 11 Teilzeit 41,7

– Klasse 12 Vollzeit 14,3

– einjährig, berufliche Kenntnisse und 
allgemeine Hochschulreife (FOS) 14,3

– in zweijähriger Teilzeitform 38,4

d) Bildungsgänge der Fachschule

Vollzeit 16,2

Teilzeit 38,4

7. Förderschulen

Förderschwerpunkt Lernen 11,0

Förderschwerpunkt Sehen (Blinde) 6,1

Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation 
(Gehörlose) 6,1

Förderschwerpunkt geistige Entwicklung 6,1

Förderschwerpunkt körperliche und motorische 
Entwicklung 6,1

Förderschwerpunkt emotionale und soziale 
Entwicklung 8,2

Förderschwerpunkt Sehen (Sehbehinderte) 8,2

Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation 
(Schwerhörige) 8,2

Förderschwerpunkt Sprache

a) Sekundarstufe I 8,2

b) Primarstufe 9,1

8. Schule für Kranke 6,1

9. Weiterbildungskolleg

a) Abendrealschule

– Vollbeleger 22,8

– Teilbeleger 35,0

b) Abendgymnasium

– Vollbeleger 18,2.

– Teilbeleger 41,9.

c) Kolleg

– Vollbeleger 12,5.

– Teilbeleger 30,0.

(2) Das Ministerium für Schule, Jugend und Kinder
kann in besonderen Fällen, insbesondere für Schulversu-
che sowie bei Förderschulen und Schulen für Kranke,
die Relationen nach den jeweiligen Erfordernissen ab-
weichend von Absatz 1 im Einvernehmen mit dem Fi-
nanzministerium festsetzen. Es wird ferner ermächtigt,
bei notwendiger Aufteilung des Unterrichts in Theorie-
unterricht und fachpraktische Unterweisung im Rahmen
der in Absatz 1 festgelegten Relationen Umrechnungen
in Teilrelationen vorzunehmen.

§ 9 

Unterrichtsmehrbedarf

(1) Das Ministerium für Schule, Jugend und Kinder
kann den Schulaufsichtsbehörden für den Unterrichts-
mehrbedarf einen Ganztagsstellenzuschlag für Grund-
schulen, für die Sekundarstufe I sowie für Förderschulen
mit dem Förderschwerpunkt Lernen in Höhe von 20 vom
Hundert sowie für die übrigen Förderschulen und die
Schulen für Kranke in Höhe von 30 vom Hundert der
Grundstellenzahl zuweisen.

(2) Das Ministerium für Schule, Jugend und Kinder
kann den Schulaufsichtsbehörden nach näherer Bestim-
mung des Haushalts zusätzliche Stellen oder Mittel für
den Unterrichtsmehrbedarf zuweisen, insbesondere

1. für besondere Unterrichtsangebote,

2. für Schulversuche, Modellversuche und Entwick-
lungsvorhaben,

3. für den Hausunterricht erkrankter Schülerinnen und
Schüler,

4. für den gemeinsamen Unterricht behinderter und
nichtbehinderter Schülerinnen und Schüler,

5. für das Unterrichtsfach Englisch in den Klassen 3
und 4,

6. für Integrationshilfen und muttersprachlichen Unter-
richt.

§ 10

Ausgleichsbedarf

(1) Das Ministerium für Schule, Jugend und Kinder
kann den Schulaufsichtsbehörden zusätzliche Stellen
oder Mittel zuweisen zum Ausgleich für

1. Vertretungsunterricht, insbesondere bei langfristigen
Erkrankungen und Mutterschutz sowie für einen Ver-
tretungspool Grundschule und einen Vertretungspool
Sekundarstufe I,

2. Tätigkeit von Lehrkräften, die gleichzeitig als Fach-
leiterinnen oder Fachleiter an einem Studienseminar
tätig sind,

3. Personalratstätigkeit und Tätigkeit in einer Schwer-
behindertenvertretung in Höhe der gewährten An-
rechnungsstunden. 

(2) Das Ministerium für Schule, Jugend und Kinder
kann den Schulaufsichtsbehörden nach näherer Bestim-
mung des Haushalts zusätzliche Stellen oder Mittel zu-
weisen, insbesondere zum Ausgleich für die Leitung of-
fener Ganztagsschulen im Aufbau, für Lehrerfortbildung
und Lehrerweiterbildung, Curriculumentwicklung,
Schulversuche, Fachberatung in der Schulaufsicht, Be-
ratung zur Suchtvorbeugung, Beratung für den Schul-
sport, Schulbuchgenehmigung und Softwareberatung,
Mitarbeit in Regionalen Arbeitsstellen zur Förderung
von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien
sowie in kommunalen Bildstellen und Medienzentren.

(3) Das Ministerium für Schule, Jugend und Kinder
kann den Schulaufsichtsbehörden nach näherer Bestim-
mung des Haushalts zusätzliche Stellen in der Regel für

221



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 14 vom 8. April 2005

Schulen der Sekundarstufen I und II sowie für Förder-
schulen und Schulen für Kranke zuweisen zur Entlas-
tung von Schulen mit besonderen Problemen und Belas-
tungen und zum Ausgleich für Aufgaben der inneren
Schulentwicklung.

§ 11 

Unterrichtseinsatz
von Lehramtsanwärterinnen und -anwärtern

Von dem von Lehramtsanwärterinnen und Lehramts-
anwärtern eigenverantwortlich zu erteilenden Unter-
richt im Umfang von 18 Unterrichtsstunden werden
während des zweijährigen Vorbereitungsdienstes insge-
samt 16 Stunden auf den Unterrichtsbedarf angerechnet. 

§ 12 

Erprobung neuer Arbeitszeitmodelle

(1) Für einen begrenzten Zeitraum kann das Ministe-
rium für Schule, Jugend und Kinder einer begrenzten
Zahl von Schulen die Erprobung eines Jahresarbeitszeit-
modells genehmigen, bei dem nicht auf die Pflichtstun-
den abgestellt wird, sondern alle Lehrertätigkeiten ein-
bezogen werden.

(2) Dem Modell ist eine Jahresarbeitszeit zugrunde zu
legen, die der für Beamtinnen und Beamte des Landes
geltenden regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit ent-
spricht.

(3) Bei der Erprobung des Jahresarbeitszeitmodells ist
im Rahmen der gesamten der Schule zur Verfügung ste-
henden Arbeitszeit die Erfüllung der unterrichtlichen,
pädagogischen und schulorganisatorischen Aufgaben
der Schule sicherzustellen.

(4) Die Teilnahme einer Schule an der Erprobung be-
darf der Zustimmung der Lehrerkonferenz. Mit der Ge-
nehmigung wird das Modell für die Lehrerinnen und
Lehrer der Schule verbindlich. Die teilnehmenden Schu-
len sind verpflichtet, die für die Auswertung erforder-
lichen Unterlagen und Berichte der Schulaufsicht vorzu-
legen.

§ 13 

In-Kraft-Treten/Außer-Kraft-Treten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. August 2005 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Verordnung zur Ausführung des § 5
Schulfinanzgesetz (VO zu § 5 SchFG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 22. April 2002 (GV. NRW. S. 148),
zuletzt geändert durch Verordnung vom 24. Februar
2004 (GV. NRW. S. 108, ber. S. 143), außer Kraft. 

(2) Diese Verordnung tritt am 31. Juli 2010 außer
Kraft. Abweichend von Satz 1 treten die §§ 8 bis 10 am
31. Juli 2006 außer Kraft. 

Düsseldorf, den 18. März 2005

Die Ministerin 
für Schule, Jugend und Kinder 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Ute  S c h ä f e r

– GV. NRW. 2005 S. 218

311
Verordnung 

über die Zuständigkeit der Amtsgerichte 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

in Umweltstrafsachen und in 
Bußgeldverfahren wegen 

Umweltordnungswidrigkeiten gegen Erwachsene 
(Konzentrations-VO Umweltschutz)

Vom 17. März 2005

Auf Grund des § 58 Abs. 1 des Gerichtsverfassungsge-
setzes in Verbindung mit § 1 der Verordnung über die
Ermächtigung des Justizministers zum Erlass von
Rechtsverordnungen über die örtliche Zuständigkeit der
ordentlichen Gerichte in Strafsachen und in Urheber-
rechtsstreitsachen vom 11. Januar 1966 (GV. NRW. S. 6),
geändert durch Verordnung vom 23. November 1971 (GV.
NRW. S. 358), sowie auf Grund des § 46 Abs. 1 des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten, § 58 Abs. 1 des Ge-
richtsverfassungsgesetzes in Verbindung mit § 1 der Ver-
ordnung über die Ermächtigung des Justizministers zum
Erlass von Rechtsverordnungen über die örtliche Zu-
ständigkeit der ordentlichen Gerichte in Strafsachen
und in Urheberrechtsstreitsachen vom 11. Januar 1966
(GV. NRW. S. 6), geändert durch Verordnung vom 23. No-
vember 1971 (GV. NRW. S. 358), wird verordnet:

§ 1 

Konzentration der Umweltstrafsachen

Für die zur Zuständigkeit der Amtsgerichte gehören-
den Umweltstrafsachen sind die Amtsgerichte, die ihren
Sitz am Ort des Landgerichts haben, für den Bezirk des
Landgerichts zuständig, soweit nicht die Zuständigkeit
des Amtsgerichts als Schifffahrtsgericht begründet ist.
In den Landgerichtsbezirken Duisburg, Mönchenglad-
bach und Essen sind die Amtsgerichte Duisburg, Mön-
chengladbach und Essen jeweils für den Bezirk des
Landgerichts zuständig.

§ 2

Konzentration der Bußgeldverfahren

In Bußgeldverfahren wegen Umweltordnungswidrig-
keiten obliegt die Entscheidung bei Einsprüchen gegen
Bußgeldbescheide den nach § 1 für Umweltstrafsachen
zuständigen Amtsgerichten.

§ 3

Deliktskatalog

(1) Umweltstrafsachen im Sinne des § 1 sind Verfah-
ren, die Straftaten nach § 307 Abs. 4, § 309 Abs. 1, 6,
§ 310 Abs. 1 Nr. 1, § 311, § 312 Abs. 1, 2, 3, 6, §§ 324 bis
329, § 330 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3, § 330a des Straf-
gesetzbuches,

§ 38 des Bundesjagdgesetzes,

§ 66 des Bundesnaturschutzgesetzes,

§§ 27, 27a des Chemikaliengesetzes,

§ 8 der Chemikalien-Verbotsverordnung,

§§ 25, 26 der Gefahrstoffverordnung,

§ 39 des Gentechnikgesetzes,

§ 18 des Landes-Immissionsschutzgesetzes NW,

§ 39 des Pflanzenschutzgesetzes,

§ 13 des Strahlenschutzvorsorgegesetzes,

§ 37 des Umweltschutzprotokoll-Ausführungsge-
setzes

– in der jeweils geltenden Fassung –

ausschließlich oder im Schwerpunkt zum Gegenstand
haben.

(2) Bußgeldverfahren im Sinne des § 2 sind Verfahren,
die Ordnungswidrigkeiten nach 

§ 14 des Abfallverbringungsgesetzes,

§ 13 des Abgrabungsgesetzes NW,
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§ 43 der Allgemeinen Hafenverordnung NW,

§ 46 des Atomgesetzes,

§ 7 des Benzinbleigesetzes,

§ 62 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes,

§ 39 des Bundesjagdgesetzes,

§ 65 des Bundesnaturschutzgesetzes,

§ 26 des Chemikaliengesetzes,

§ 7 der Chemikalien-Verbotsverordnung,

§ 38 des Gentechnikgesetzes,

§ 10 des Düngemittelgesetzes,

§ 10 des Gefahrgutbeförderungsgesetzes,

§ 61 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes,

§ 44 des Landesabfallgesetzes,

§ 55 des Landesfischereigesetzes NW,

§ 70 des Landesforstgesetzes,

§ 55 des Landesjagdgesetzes NW,

§ 161 des Landeswassergesetzes NW,

§ 70 des Landschaftsgesetzes NW,

§ 7 der Pflanzen-Abfall-Verordnung NW,

§ 40 des Pflanzenschutzgesetzes,

§ 14 des Strahlenschutzvorsorgegesetzes,

§ 19 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes,

§ 19 des Tierkörperbeseitigungsgesetzes, außer
Kraft gesetzt ab dem 29. Januar 2004 durch
Artikel 6 Abs. 2 Nr. 1 des Gesetzes vom 25.
Januar 2004 (BGBl. I S. 85),

§ 14 des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungs-
gesetzes,

§ 36 des Umweltschutzprotokoll-Ausführungsge-
setzes,

§ 11 des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes,

§ 41 des Wasserhaushaltsgesetzes,

§ 29 des Wassersicherstellungsgesetzes

– in der jeweils geltenden Fassung –

ausschließlich oder im Schwerpunkt zum Gegenstand
haben.

§ 4 

Übergangsvorschrift

Für Verfahren nach § 3, die zum Zeitpunkt des In-
Kraft-Tretens dieser Verordnung bei einem Amtsgericht
anhängig sind, verbleibt es bei der bisherigen Zustän-
digkeit.

§ 5 

Aufhebung von Vorschriften

Die Verordnung über die Zuständigkeit der Amtsge-
richte des Landes Nordrhein-Westfalen in Umweltstraf-
sachen und in Bußgeldverfahren wegen Umweltord-
nungswidrigkeiten gegen Erwachsene vom 17. Februar
2003 (GV. NRW. S. 134) wird aufgehoben.

§ 6 

In-Kraft-Treten, Berichtspflicht

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung
in Kraft.

Das Justizministerium berichtet der Landesregierung
bis zum 31. Dezember 2010 über die Notwendigkeit des
Fortbestehens dieser Verordnung.

Düsseldorf, den 17. März 2005

Der Justizminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Wolfgang  G e r h a r d s

– GV. NRW. 2005 S. 222

2022
Neufassung der Betriebssatzung 

für die Rheinischen Heilpädagogischen Heime
des Landschaftsverbandes Rheinland

Vom 18. März 2005

Aufgrund von § 6 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 Buchstabe d
der Landschaftsverbandsordnung (LVerbO) für das Land
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 16. November 2004 (GV. NRW.
S. 644), hat die Landschaftsversammlung Rheinland am
18. März 2005 folgende Neufassung der Betriebssatzung
für die Rheinischen Heilpädagogischen Heime beschlos-
sen:

§ 1 

Rechtsgrundlagen

Die Rheinischen Heilpädagogischen Heime werden
unter den Namen

Rheinisches Heilpädagogisches Heim Bedburg-Hau

Rheinisches Heilpädagogisches Heim Bonn

Rheinisches Heilpädagogisches Heim Düren

Rheinisches Heilpädagogisches Heim Langenfeld

Rheinisches Heilpädagogisches Heim Viersen

als wirtschaftlich und organisatorisch eigenständige
Einrichtungen wie Eigenbetriebe geführt.

§ 2 

Gemeinnützigkeit

(1) Die Rheinischen Heilpädagogischen Heime verfol-
gen ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwe-
cke gemäß den Bestimmungen der Abgabenordnung in
der jeweils gültigen Fassung.

(2) Etwaige Überschüsse dürfen nur für satzungsge-
mäße Zwecke verwendet werden.

(3) Im Falle der Auflösung fällt das Vermögen an den
Landschaftsverband.

§ 3 

Zweck

Zweck der Rheinischen Heilpädagogischen Heime
(nachfolgend Heim) ist die umfassende Beratung, Förde-
rung, Betreuung und Versorgung von Menschen mit geis-
tiger Behinderung gemäß den Prinzipien: Normalität,
Individualität, Integration.

Sonderregelung zu § 3 

Rheinisches Heilpädagogisches Heim Düren

Zweck der Betriebsstelle Euskirchen ist die umfas-
sende Beratung, Förderung, Betreuung und Versor-
gung von gehörlosen Menschen mit geistiger Behin-
derung gemäß den Prinzipien: Normalität, Individu-
alität, Integration.

§ 4 

Betriebsleitung

(1) Die Betriebsleitung besteht aus der Fachlichen Di-
rektorin/dem Fachlichen Direktor als Erste Betriebslei-
terin/Erstem Betriebsleiter und der Kaufmännischen Di-
rektorin/dem Kaufmännischen Direktor als Kaufmänni-
scher Betriebsleiterin/Kaufmännischem Betriebsleiter.
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(2) Die Fachliche Direktorin/der Fachliche Direktor ist
die fachliche Leiterin bzw. der fachliche Leiter des As-
sistenz- und Betreuungsdienstes.

Die Kaufmännische Direktorin/der Kaufmännische
Direktor ist die Leiterin bzw. der Leiter des Wirtschafts-
und Verwaltungsdienstes.

Sonderregelung zu § 4 Abs. 1 und 2 

Rheinisches Heilpädagogisches Heim Düren:

(1) Die Betriebsleitung besteht aus der Fachlichen
Direktorin/dem Fachlichen Direktor als Erster Be-
triebsleiterin/Erstem Betriebsleiter, der Kaufmänni-
schen Direktorin/dem Kaufmännischen Direktor
und einer Weiteren Fachlichen Direktorin/einem
Weiteren Fachlichen Direktor.

(2) Die Fachliche Direktorin/der Fachliche Direktor
ist die fachliche Leiterin/der fachliche Leiter des
Assistenz- und Betreuungsdienstes. Die Weitere
Fachliche Direktorin/der Weitere Fachliche Direktor
ist die fachliche Leiterin/der fachliche Leiter der
Betriebsstelle Euskirchen. 

(3) Für die Mitglieder der Betriebsleitung sind Vertre-
terinnen bzw. Vertreter zu bestellen.

(4) Die Betriebsleiterinnen bzw. Betriebsleiter und ihre
Vertreterinnen bzw. Vertreter werden aufgrund eines Be-
schlusses des Landschaftsausschusses für die Dauer von
fünf Jahren vom Direktor des Landschaftsverbandes
Rheinland bestellt.

(5) Die Betriebsleitung ist in ihrer Gesamtheit für die
wirtschaftliche Betriebsführung verantwortlich. Für
Schäden haftet die Betriebsleitung entsprechend den
Vorschriften des § 84 des Landesbeamtengesetzes.

§ 5 

Aufgaben der Betriebsleitung

(1) Das Heim wird von der Betriebsleitung nach Maß-
gabe der Eigenbetriebsverordnung selbstständig geleitet.
Sie entscheidet eigenverantwortlich in allen zur laufen-
den Betriebsführung sowie allen zum Betrieb des Heimes
gehörenden Angelegenheiten, die nicht in die Zuständig-
keit der Landschaftsversammlung, eines ihrer Ausschüs-
se oder des Direktors des Landschaftsverbandes Rhein-
land fallen; ihr obliegt insbesondere die Aufstellung und
die Ausführung des Wirtschaftsplans. Die Betriebslei-
tung hat den Betriebsausschuss über alle wichtigen be-
trieblichen Angelegenheiten, insbesondere über die ge-
plante Geschäftspolitik und andere grundsätzliche Fra-
gen der Unternehmensplanung umfassend zu unterrich-
ten. Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann sich das Heim
Dritter bedienen. Die wirtschaftliche und fachliche
selbstständige Betriebsführung des Heimes wird da-
durch nicht eingeschränkt.

(2) Die Geschäftsverteilung innerhalb der Betriebslei-
tung regelt der Direktor des Landschaftsverbandes
Rheinland mit Zustimmung des Betriebsausschusses
durch Dienstanweisung. 

(3) Jedes Mitglied der Betriebsleitung ist in seinem
Aufgabengebiet berechtigt, allein zu handeln. Entschei-
dungen von übergreifender Bedeutung sind gemeinsam
zu treffen. 

Bei Meinungsverschiedenheiten trifft die Fachliche
Direktorin/der Fachliche Direktor die abschließende
Entscheidung. 

Die abweichende Meinung kann im Betriebsausschuss
und dem Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland
vorgetragen werden.

Sonderregelung zu § 5 Abs. 3 

Rheinisches Heilpädagogisches Heim Düren: 

(3) Jedes Mitglied der Betriebsleitung ist in seinem
Aufgabengebiet berechtigt, allein zu handeln. Ent-
scheidungen von übergreifender Bedeutung sind ge-
meinsam zu treffen, wobei die Fachliche Direkto-
rin/der Fachliche Direktor als Erste Betriebsleite-
rin/Erster Betriebsleiter nicht überstimmt werden
kann. Die abweichende Meinung kann im Betriebs-
ausschuss und dem Direktor des Landschaftsver-
bandes Rheinland vorgetragen werden. 

(4) Führt eine Entscheidung zu Ausgaben, die ein De-
fizit verursachen, das vom Träger zu finanzieren wäre,
muss die Kaufmännische Direktorin/der Kaufmännische
Direktor den Betriebsausschuss und den Direktor des
Landschaftsverbandes Rheinland unverzüglich unter-
richten. Bis zur Entscheidung des Trägers darf der Be-
schluss nicht umgesetzt werden. Das weitere Verfahren
richtet sich nach § 12 Abs. 3.

§ 6 

Vertretung

(1) In den Angelegenheiten des Heimes wird der Land-
schaftsverband durch die Betriebsleitung vertreten, so-
fern die LVerbO oder die EigVO NRW keine andere Re-
gelung treffen. Die Einzelheiten regelt die Dienstanwei-
sung.

(2) Der Kreis der Vertretungsberechtigten und der Be-
auftragten sowie der Umfang ihrer Vertretungsbefug-
nisse werden durch die Betriebsleitung öffentlich be-
kannt gegeben. Die Vertretungsberechtigten und die Be-
auftragten unterzeichnen unter dem Namen des Heimes.

(3) Bei verpflichtenden Erklärungen für das Heim ist
nach § 21 LVerbO zu verfahren. Auf Verpflichtungen, die
zur Durchführung der laufenden Betriebsführung einge-
gangen werden, findet § 21 Abs. 1 LVerbO keine Anwen-
dung.

§ 7 

Zuständigkeit der Landschaftsversammlung

(1) Die Landschaftsversammlung entscheidet über

1. Erlass, Änderung und Aufhebung der Betriebssatzung,

2. Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplanes
einschl. des Investitionsprogramms,

3. Feststellung des Jahresabschlusses und Verwendung
eines Gewinns oder Behandlung eines Verlustes sowie
die Entlastung des Betriebsausschusses,

4. Rückzahlung von Eigenkapital an den Landschafts-
verband.

(2) Sie berät über die aus dem Erfolgsplan entwickelte
Finanzplanung.

§ 8 

Zuständigkeit des Landschaftsausschusses

Der Landschaftsausschuss entscheidet über alle Ange-
legenheiten des Betriebes, soweit sie nicht der Land-
schaftsversammlung, ihren Fachausschüssen, dem Di-
rektor des Landschaftsverbandes Rheinland oder der
Betriebsleitung vorbehalten sind.

Er entscheidet insbesondere über

1. Aufgabenstellung und Zielplanung,

2. Rahmenvorgaben, Messziffern, Richtzahlen, einschl.
Stellenschlüssel sowie Festlegung von Versorgungs-,
Betreuungs- und Unterbringungsstandards,

3. Grundsatzfragen des Konzepts und der Planung von
Investitionsmaßnahmen, soweit die Kosten im Ein-
zelfall voraussichtlich 500.000 ¤ überschreiten,

4. Rangfolge mittel- und langfristiger Investitionen im
Rahmen der Förderung aus öffentlichen Mitteln und
aus Haushaltsmitteln des Landschaftsverbandes,

5. Einstellung, Bestellung und Abberufung der Mitglie-
der der Betriebsleitung und ihrer Vertreter und Ver-
treterinnen,

6. allgemeine Vertrags-/Anstellungsbedingungen für
die Mitglieder der Betriebsleitung und deren Vertre-
ter und Vertreterinnen,

7. Auflösung des Heimes oder wesentlicher Teile von
ihm,

8. Festlegung oder Änderung von Einzugsbereichen,

9. Zuordnung von Grundstücken zum Sondervermögen,

10. An- und Verkauf von Grundstücken sowie die Be-
stellung dinglicher Rechte an Grundstücken,
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11. Stellungnahmen des Landschaftsverbandes zu öf-
fentlichen Planungsvorhaben, soweit das Sonderver-
mögen betroffen ist, ausgenommen Flächennut-
zungspläne und Bebauungspläne; die Betriebsleitung
ist vor Abgabe der Stellungnahme anzuhören.

12. Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Betriebs-
ausschuss und dem Direktor des Landschaftsverban-
des Rheinland gemäß § 10 Abs. 2 Satz 2 sowie zwi-
schen dem Betriebsausschuss und dem Kämmerer
gemäß § 12 Abs. 3,

13. Behandlung von Petitionen, Anregungen und Be-
schwerden, die aufgrund des allgemeinen Petitions-
rechts schriftlich an die Vertretung des LVR gerichtet
werden, soweit nicht der Betriebsausschuss für die
Rheinischen Heilpädagogischen Heime oder die
Krankenhausausschüsse zuständig sind.

§ 9 

Zuständigkeit des Ausschusses 
für die Rheinischen Heilpädagogischen Heime

(1) Der Ausschuss für die Rheinischen Heilpädagogi-
schen Heime entscheidet als Fachausschuss über das
Konzept und die Planungsvorgaben für Investitionen,
soweit die Gesamtkosten der Maßnahmen 500.000 ¤
überschreiten; die Zuständigkeiten des Landschaftsaus-
schusses bei Einzelprojekten nach § 3 Abs. 4 Nr. 2 
ZustVerfO bleibt unberührt. 

Darüber hinaus berät er in dieser Eigenschaft insbe-
sondere über 

1. Aufgabenstellung und Zielplanung der Heime,

2. Fortentwicklung und Ziele der Betreuung von Men-
schen mit geistiger Behinderung im Rheinland sowie
Errichtung neuer Heime und Übernahme bestehender
Einrichtungen, 

3. Zweckänderung von Heimen, 

4. Haushaltsplan und Investitionsprogramm,

5. sachliche, räumliche und personelle Rahmenvorga-
ben, Messziffern und Richtzahlen, einschließlich Stel-
lenschlüssel,

6. Festlegung oder Änderung von Betreuungs- und
Unterbringungsstandards.

(2) Der Ausschuss für die Rheinischen Heilpädagogi-
schen Heime ist gleichzeitig Betriebsausschuss für die
Heilpädagogischen Heime entsprechend der EigVO
NRW.

In dieser Funktion berät er über alle Angelegenheiten
der Heime, die der Entscheidung der Landschaftsver-
sammlung, des Landschaftsausschusses oder eines ande-
ren Fachausschusses vorbehalten sind, insbesondere
über

1. den Entwurf des Wirtschaftsplans, des Finanzplans
und des Investitionsprogramms sowie über den Jah-
resabschluss und den Lagebericht,

2. Einstellung, Bestellung und Abberufung der Mitglie-
der der Betriebsleitung und ihrer Vertreter und Ver-
treterinnen,

3. Festlegung oder Änderung von Versorgungsbereichen,

4. allgemeine Vertrags-/Anstellungsbedingungen für die
Mitglieder der Betriebsleitung und deren Vertreter
und Vertreterinnen,

5. Zuordnung von Grundstücken zum Sondervermögen,

6. An- und Verkauf von Grundstücken sowie Bestellung
dinglicher Rechte an Grundstücken,

7. Stellungnahmen des Landschaftsverbandes zu öffent-
lichen Planungsvorhaben, soweit das Heim als
Sondervermögen betroffen ist, ausgenommen Flä-
chennutzungspläne und Bebauungspläne; die Be-
triebsleitung ist vor Abgabe der Stellungnahme anzu-
hören,

8. Durchführung einer Weisung des Direktors des Land-
schaftsverbandes Rheinland nach § 10 Abs. 2 Satz 1.

(3) Neben den Regelungen in § 10 Abs. 7 sowie § 11
Abs. 2 entscheidet der Ausschuss für die Heilpädagogi-

schen Heime in seiner Funktion als Betriebsausschuss
über

1. die Festlegung der Allgemeinen Vertragsbedingun-
gen,

2. erfolgsgefährdende Mehraufwendungen, sofern sie
nicht unabweisbar und nicht eilbedürftig sind,

3. nicht eilbedürftige Mehrausgaben von mehr als
50.000 ¤ oder 30% des Ansatzes für Einzelvorhaben
des Vermögensplans, mindestens jedoch 25.000 ¤, so-
fern nicht andere Gremien in ihrer Zuständigkeit
über die Maßnahmen entschieden haben, 

4. Miet- und Pachtverträge über Grundstücke und
Räume des Sondervermögens und mit einer Monats-
miete/-pacht von mehr als 3.000 ¤,

5. Stundungen von Forderungen von mehr als 25.000 ¤
sowie Erlass/Niederschlagung von Forderungen von
mehr als 10.000 ¤,

6. Annahme der Budgetvereinbarung mit Sozialleis-
tungsträgern,

7. Benennung des Prüfers für den Jahresabschluss,

8. Aufträge nach VOL bei einem Vergabewert von mehr
als 100.000 ¤,

9. Aufträge nach VOB mit einem Vergabewert von
mehr als 100.000 ¤ bei kurzfristigen Investitionen so-
wie mittel- und langfristigen Investitionen, soweit
die Gesamtkosten der Maßnahme 500.000 ¤ nicht
überschreiten,

10. Maßnahmen des Umweltschutzes von grundsätz-
licher Bedeutung,

11. Petitionen, Anregungen und Beschwerden aus dem
Bereich der Rheinischen Heilpädagogischen Heime, 

12. die Entlastung der Betriebsleitung.

(4) Für die Haftung der Mitglieder des Betriebsaus-
schusses gilt § 4 Abs. 6 Satz 2 dieser Satzung sinngemäß.

§ 10 

Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland

(1) Der Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland
ist Dienstvorgesetzter aller Dienstkräfte des Heimes. Er
übt die Dienst- und Fachaufsicht aus. Er achtet darauf,
dass die Tätigkeit der Betriebsleitung mit dem geltenden
Recht und den allgemeinen Zielen des Landschaftsver-
bandes im Einklang steht. 

Im Interesse der Einheitlichkeit der Verwaltungsfüh-
rung kann er der Betriebsleitung Weisungen erteilen;
ausgenommen hiervon sind die Angelegenheiten der lau-
fenden Betriebsführung, die ausschließlich der Betriebs-
leitung unterliegen (vgl. § 6 Abs. 2 und 3 EigVO NRW).

(2) Glaubt die Betriebsleitung, nach pflichtgemäßem
Ermessen die Verantwortung für die Durchführung einer
Weisung des Direktors des Landschaftsverbandes Rhein-
land nicht übernehmen zu können, so hat sie sich an den
Betriebsausschuss zu wenden. Wird keine Übereinstim-
mung zwischen dem Betriebsausschuss und dem Direk-
tor des Landschaftsverbandes Rheinland erzielt, so ist
die Entscheidung des Landschaftsausschusses herbeizu-
führen. 

(3) Die Betriebsleitung hat den Direktor des Land-
schaftsverbandes Rheinland über alle wichtigen Angele-
genheiten, insbesondere über die geplante Geschäftspo-
litik und andere grundsätzliche Fragen der Unterneh-
mensplanung rechtzeitig zu unterrichten und ihm auf
Verlangen Auskunft zu erteilen. Sie hat ihn – ebenso wie
den Betriebsausschuss – vierteljährlich über die Ent-
wicklung der Aufwendungen und Erträge sowie über die
Abwicklung des Vermögensplans schriftlich zu unter-
richten. Im zweiten Halbjahr des Wirtschaftsjahres er-
folgt die Unterrichtung monatlich mit einer Hochrech-
nung auf das voraussichtliche Betriebsergebnis. 

(4) Wird die Wahrnehmung von wesentlichen Aufga-
ben des Heimes durch die Betriebsleitung nicht sicherge-
stellt oder einigen sich die Betriebsleitungen mehrerer
Heime über die Zuständigkeit zur Wahrnehmung einer
Aufgabe nicht, trifft der Direktor des Landschaftsver-
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bandes Rheinland die erforderlichen Anordnungen. Über
die getroffenen Anordnungen ist der Betriebsausschuss
unverzüglich zu unterrichten.

(5) Der Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland
hat den Betriebsausschuss über alle wichtigen Angele-
genheiten, die die Entwicklung des Landschaftsverban-
des Rheinland betreffen, zu unterrichten.

(6) Der Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland
bereitet die Beschlüsse des Landschaftsausschusses vor,
insbesondere zu den Punkten

1. Aufgabenstellung und Zielplanung der Heime,

2. Rahmenvorgaben, Messziffern, Richtzahlen, einschl.
Stellenschlüssel sowie Festlegung von Versorgungs-,
Betreuungs- und Unterbringungsstandards,

3. Grundsatzfragen des Konzepts und der Planung von
Investitionsmaßnahmen, soweit die Kosten im Einzel-
fall voraussichtlich 500.000 ¤ überschreiten,

4. Rangfolge mittel- und langfristiger Investitionen im
Rahmen der Förderung aus öffentlichen Mitteln und
aus Haushaltsmitteln des Landschaftsverbandes.

Er bereitet die Beschlüsse des Ausschusses für die Rhei-
nischen Heilpädagogischen Heime und des Betriebsaus-
schusses vor.

(7) Der Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland
ist, unbeschadet der Zuständigkeit des Landschaftsaus-
schusses und der Fachausschüsse, zuständig für

1. Rahmenvorgaben für die Organisation des Heimes,

2. Grundsatzfragen in Aus-, Fort- und Weiterbildungs-
angelegenheiten für den heilpädagogischen und pfle-
gerischen Dienst sowie Durchführung zentraler
Maßnahmen,

3. Grundsatzfragen der Aufnahme und Unterbringung
der Menschen mit geistiger Behinderung,

4. Förderung von Investitionen,

5. Angelegenheiten des Leistungs-, Pflegekosten- und
Gebührenrechts, soweit für alle Heime eine einheitli-
che Regelung erforderlich ist,

6. Budgetverhandlungen im Einvernehmen und unter
grundsätzlicher Beteiligung der Betriebsleitung,

7. Steuerangelegenheiten,

8. Versicherungsverträge einschl. Schadensregulierung,

9. Rechtsstreitigkeiten aller Gerichtsbarkeiten ab der
2. Instanz,

10. Miet- und Pachtverträge über Grundstücke und
Räume außerhalb des Sondervermögens,

11. Systeme der automatisierten Datenverarbeitung und
deren Verbund,

12. Stellungnahmen des Landschaftsverbandes zu Flä-
chennutzungsplänen und Bebauungsplänen; die Be-
triebsleitung ist vor Abgabe der Stellungnahme an-
zuhören.

(8) Der Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland
regelt mit Zustimmung des Betriebsausschusses in einer
Dienstanweisung die Geschäftsverteilung innerhalb der
Betriebsleitung sowie ihre Zuständigkeit im Einzelnen.

(9) In Fällen äußerster Dringlichkeit kann der Direk-
tor des Landschaftsverbandes Rheinland Anordnungen,
die einen Beschluss des Landschaftsausschusses oder des
Betriebsausschusses erfordern, ohne eine solche Ent-
scheidung im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden des
Landschaftsausschusses treffen. Der Landschaftsaus-
schuss und der Betriebsausschuss sind unverzüglich zu
unterrichten. Der Landschaftsausschuss kann die Dring-
lichkeitsentscheidung aufheben. 

(10) Der Direktor des Landschaftsverbandes Rhein-
land entscheidet bei Ausführung des Erfolgsplanes über
erfolgsgefährdende Mehraufwendungen, wenn Eile ge-
boten ist, es sei denn, die Aufwendungen sind unabweis-
bar. Der Betriebsausschuss ist danach unverzüglich zu
unterrichten.

(11) Der Direktor des Landschaftsverbandes Rhein-
land entscheidet über Ausführung des Vermögensplanes,

wenn Mehrausgaben für das Einzelvorhaben anfallen,
die den Betrag von 50.000 ¤ oder 30% des Ansatzes, min-
destens jedoch 25.000 ¤ überschreiten und Eile geboten
ist. 

Die zuständigen Ausschüsse sind danach unverzüglich
zu unterrichten.

§ 11 

Personalangelegenheiten

(1) Die Mitglieder der Betriebsleitung, deren Vertrete-
rinnen und Vertreter werden aufgrund eines Beschlusses
des Landschaftsausschusses vom Direktor des Land-
schaftsverbandes Rheinland eingestellt, bestellt und ab-
berufen.

(2) Angestellte als Leiterinnen bzw. Leiter besonderer
Aufgabenbereiche (Vergütungsgruppe BAT II oder hö-
her) werden aufgrund eines Beschlusses des Betriebsaus-
schusses von der Betriebsleitung eingestellt. Die übrigen
Angestellten und die Arbeiterinnen bzw. Arbeiter des
Heimes werden von der Betriebsleitung eingestellt.

(3) Für Entlassungen, Kündigungen und andere ar-
beitsrechtliche Maßnahmen der in Absatz 2 genannten
Angestellten und Arbeiterinnen bzw. Arbeiter ist die Be-
triebsleitung zuständig, im Übrigen der Direktor des
Landschaftsverbandes Rheinland.

(4) Vor Eingruppierungen, Kündigungen oder Entlass-
ungen durch den Direktor des Landschaftsverbandes
Rheinland ist die Betriebsleitung zu hören.

§ 12 

Stellung des Kämmerers

(1) Die Betriebsleitung hat dem Kämmerer den Ent-
wurf des Wirtschaftsplanes (Erfolgsplan, Stellenüber-
sicht und Vermögensplan), der mittelfristigen Erfolgs-
und Finanzplanung (Investitionsprogramm und Finanz-
plan) sowie des Jahresabschlusses mit seinen Anlagen
zuzuleiten. Sie hat dem Kämmerer ferner die vierteljähr-
lichen Zwischenberichte sowie die Ergebnisse der ge-
führten Statistiken und der Kosten- und Leistungsrech-
nungen zur Verfügung zu stellen. Auf Verlangen hat sie
darüber hinaus alle sonstigen finanzwirtschaftlichen
Auskünfte sowie Zwischenberichte auch in kürzeren
Zeitabständen zu erteilen.

(2) Tritt der Kämmerer einem nach Absatz 1 Satz 1
vorgelegten Entwurf nicht bei, so ist der Entwurf den
Einwendungen entsprechend zu ändern, soweit der Di-
rektor des Landschaftsverbandes Rheinland dies ver-
langt. In diesem Fall ist der Betriebsausschuss zu unter-
richten.

(3) Vor Entscheidungen über erfolgsgefährdende
Mehraufwendungen und sonstige finanzwirtschaftliche
Angelegenheiten, die den Haushalt des Landschaftsver-
bandes berühren, ist der Kämmerer im Betriebsaus-
schuss zu hören. Wird dort kein Einvernehmen erzielt,
ist die Angelegenheit über den Finanz- und Wirtschafts-
ausschuss dem Landschaftsausschuss zur Entscheidung
vorzulegen. 

(4) Die Betriebsleitung hat dem Kämmerer Zuschuss-
anträge – ausgenommen für Investitionsförderungen –
zuzuleiten. Tritt der Kämmerer nicht bei, entscheidet der
Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland. Absatz 2
Satz 2 gilt entsprechend.

§ 13 

Wirtschaftsführung und Rechnungswesen

(1) Das Heim ist zweckmäßig und wirtschaftlich im
Rahmen des festzulegenden Betreuungsstandards und
unter Einhaltung des Budgets zu führen.

(2) Das Heim ist als Sondervermögen zu verwalten und
nachzuweisen. Auf die Erhaltung des Sondervermögens
ist zu achten.

(3) Das Wirtschaftsjahr des Heimes entspricht dem
Haushaltsjahr des Landschaftsverbandes.

(4) Für das Heim ist ein Wirtschaftsplan, bestehend
aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht,
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unter Beachtung bundes- und landesrechtlicher Rege-
lungen aufzustellen.

(5) Der Erfolgsplan ist zu ändern, wenn von veran-
schlagten Erträgen und Aufwendungen in erheblichem
Umfang abgewichen werden muss.

(6) Der Vermögensplan ist insbesondere zu ändern,
wenn die Gesamtsumme der Ausgaben wesentlich erhöht
werden soll oder zusätzliche Deckungsmittel aus dem
Haushalt des Landschaftsverbandes zum Ausgleich des
Planes notwendig werden.

(7) Die Buchführung des Heimes wird nach den Regeln
der kaufmännischen doppelten Buchführung geführt.

(8) Der Jahresabschluss ist durch eine Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft zu prüfen.

(9) Für die Prüfung der Wirtschaftsführung und des
Rechnungswesens durch das Rechnungsprüfungsamt
gelten die Vorschriften der Rechnungsprüfungsordnung
des Landschaftsverbandes.

§ 14 

Gewinnverwendung

Ein etwaiger Gewinn darf nur entnommen werden,
wenn die Kapitalausstattung und Finanzlage des Heimes
die Entnahme gestatten und er zu satzungsgemäßen
Zwecken verwendet wird.

§ 15 

Zahlungsverkehr

Die Zahlungsabwicklung des Betriebes ist nach den
Vorschriften der Gemeindeordnung (GO NRW) und der
Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden
(GemHVO NRW) in der jeweils gültigen Fassung durch-
zuführen, soweit die Eigenbetriebsverordnung (EigVO
NRW) nichts anderes bestimmt. Die Einzelheiten regelt
eine Dienstanweisung des Direktors des Landschaftsver-
bandes Rheinland.

§ 16 

In-Kraft-Treten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekannt-
machung im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW in
Kraft.

(2) Gleichzeitig wird die von der Landschaftsver-
sammlung Rheinland am 18. Mai 2004 beschlossene Be-

triebssatzung für die Rheinischen Heilpädagogischen
Heime des Landschaftsverbandes Rheinland vom 18.
Mai 2004 (GV. NRW. S. 294) aufgehoben.

Der Vorsitzende 
der Landschaftsversammlung Rheinland

D r. W i l h e l m

Der Schriftführer 
der Landschaftsversammlung Rheinland

M o l s b e r g e r

Die vorstehende Neufassung der Betriebssatzung für
die Rheinischen Heilpädagogischen Heime des Land-
schaftsverbandes Rheinland wird gemäß § 6 Abs. 2
Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der z.Zt. geltenden Fassung bekannt ge-
macht.

Nach § 6 Abs. 3 Landschaftsverbandsordnung kann
die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
der Landschaftsverbandsordnung gegen die Satzung
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht
mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

– eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durch-
geführt,

– die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

– der Direktor des Landschaftsverbandes hat den Be-
schluss der Landschaftsversammlung vorher bean-
standet oder

– der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.

Köln, den 18. März 2005

Der Direktor 
des Landschaftsverbandes Rheinland

M o l s b e r g e r

– GV. NRW. 2005 S. 223
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